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Daten für den Monat November 2023 
Steuertermine 
Fälligkeit: 

· USt, LSt = 10.11.2023 
· GewSt, GrundSt = 15.11.2023 

 
Überweisungen (Zahlungsschonfrist): 

· USt, LSt = 13.11.2023 
· GewSt, GrundSt = 20.11.2023 

 
Scheckzahlungen: 
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage vor 
dem Fälligkeitstag vorliegen! 
 
Beiträge Sozialversicherung 
Fälligkeit Beiträge 11/2023 = 28.11.2023 
 
Verbraucherpreisindex 
(Veränderung gegenüber Vorjahr) 
8/22 1/23 4/23 8/23 
+ 8,8 % + 9,2 % + 7,6 % + 6,4 % 
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Für alle Steuerpflichtigen 
Häusliches Arbeitszimmer und Home-
office-Pauschale seit 2023: Bundesfi-
nanzministerium veröffentlicht An-
wendungsschreiben 
 
Durch das Jahressteuergesetz 2022 wurde 
der Abzug für Kosten für ein (häusliches) 
Arbeitszimmer mit Wirkung ab 2023 teil-
weise neu geregelt. Zudem wurde die bis-
lang befristet geltende Homeoffice- bzw. 
Tagespauschale dauerhaft im Einkom-
mensteuergesetz verankert. Das Bundesfi-
nanzministerium hat nun zu den Neurege-
lungen umfangreich Stellung bezogen.  
 
Arbeitszimmer 
 
Nach wie vor sind Aufwendungen für ein 
häusliches Arbeitszimmer grundsätzlich 
nicht als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten abzugsfähig (§ 4 Abs. 5 S. 
1 Nr. 6b S. 1 und § 9 Abs. 5 S. 1 Einkom-
mensteuergesetz (EStG)).  
 
Merke: Bei den Aufwendungen handelt 
es sich insbesondere um die Kosten für 
die Ausstattung des Zimmers (z. B. Ta-
peten), Miete bzw. Abschreibungen für 
das Gebäude sowie Wasser-/ Energie-
kosten. Arbeitsmittel (z. B. Akten-
schränke) sind von den Abzugsbe-
schränkungen nicht betroffen. 

 
Soweit aber der Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Betätigung 
im häuslichen Arbeitszimmer liegt, sind 
die Aufwendungen in voller Höhe abzieh-
bar. Anstelle des Abzugs der tatsächlichen 
Aufwendungen ist ab 2023 ein pauschaler 

Abzug in Höhe von 1.260 EUR möglich 
(Wahlrecht).  
 
Bei dieser Jahrespauschale (Kürzung um 
1/12 für jeden vollen Kalendermonat, in 
dem die Voraussetzungen nicht vorliegen) 
handelt es sich um einen personenbezo-
genen Betrag, weil er sich am Höchstbe-
trag der Homeoffice-Pauschale (ab 
2023: 1.260 EUR) orientiert. 
 
Merke: Liegt der Mittelpunkt der Betäti-
gung nicht im Arbeitszimmer, steht den 
Steuerpflichtigen aber kein anderer Ar-
beitsplatz zur Verfügung, ist nur noch die 
Homeoffice-Pauschale abziehbar. Der 
auf 1.250 EUR gedeckelte Abzug von 
Aufwendungen ist ab 2023 nicht mehr 
möglich. 

 
Liegen die Voraussetzungen für den Abzug 
der Aufwendungen nicht im gesamten Jahr 
vor und wird die Jahrespauschale ge-
kürzt („1/12“), kann für diesen Kürzungs-
zeitraum die Homeoffice-Pauschale zu 
gewähren sein. 
 
Das Bundesfinanzministerium geht in sei-
nem Schreiben darüber hinaus insbeson-
dere auf folgende Punkte ein:  
 

· Nutzung des Arbeitszimmers zur Er-
zielung unterschiedlicher Ein-
künfte, durch mehrere Steuer-
pflichtige und in Zeiten der Nicht-
beschäftigung sowie Vermietung 
eines häuslichen Arbeitszimmers. 
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Homeoffice-Pauschale 
 
Die Homeoffice-Pauschale gilt für Unter-
nehmer (Betriebsausgaben) und für Ar-
beitnehmer (Werbungskosten). Sie kann 
auch bei den Aufwendungen für die erst-
malige Berufsausbildung (Sonderausga-
ben) genutzt werden. Das Besondere ist, 
dass für diese Pauschale kein dem Ty-
pusbegriff entsprechendes häusliches 
Arbeitszimmer vorliegen muss. Bereits 
Arbeiten „am Küchentisch“ berechtigen 
zum Abzug. Ab 2023 kann für jeden Tag, 
an dem die betriebliche oder berufliche Tä-
tigkeit überwiegend (zeitlicher Faktor) in 
der Wohnung ausgeübt und keine außer-
halb der Wohnung belegene erste Tätig-
keitsstätte aufgesucht wird, für die ge-
samte Betätigung ein Betrag von 6 EUR 
als Tagespauschale, max. 1.260 EUR im 
Jahr (= 210 Arbeitstage), abgezogen wer-
den.  
 
Beachten Sie: Aufwendungen für Ar-
beitsmittel sowie betrieblich oder beruf-
lich veranlasste Telefon-/Internetkosten 
sind parallel abzugsfähig.  
 
Beispiel 
A ist an einem Tag am Vormittag für fünf 
Stunden im Homeoffice tätig. Am Nach-
mittag fährt er für drei Stunden zu einem 
Kunden (Auswärtstätigkeit). 
 
Bis 2022 konnte A nur die Kosten der 
Auswärtstätigkeit absetzen. Ab 2023 
kann er auch die Pauschale von 6 EUR 
geltend machen, da er seine Tätigkeit an 
diesem Tag überwiegend im Homeoffice 
erbracht hat.  
 

Abwandlung: A fährt nicht zu einem 
Kunden, sondern zu seiner Tätigkeits-
stätte bei seinem Arbeitgeber. 
 
A erhält nur die Entfernungspauschale 
für die Fahrt zur ersten Tätigkeitsstätte 
(keine Homeoffice-Pauschale). 

 
Steht für die betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit dauerhaft kein anderer Arbeits-
platz zur Verfügung, ist ein Abzug der Ta-
gespauschale auch zulässig, wenn die Tä-
tigkeit am selben Kalendertag auswärts 
oder an der ersten Tätigkeitsstätte aus-
geübt wird (§ 4 Abs. 5 Nr. 6c  
S. 2 EStG). 
 
Beachten Sie: Ein anderer Arbeitsplatz 
ist grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, der zur 
Erledigung büromäßiger Arbeiten ge-
eignet ist.  
 
Bislang wurde diese Regelung teilweise so 
interpretiert, dass die Pauschale nur dann 
abziehbar ist, wenn die Tätigkeit im Home-
office zeitlich überwiegt. Dieser Ansicht 
hat das Bundesfinanzministerium jedoch 
eine Absage erteilt.  
 
Beispiel 
Lehrerin L hat in der Schule dauerhaft 
keinen anderen Arbeitsplatz. Am Vormit-
tag unterrichtet sie fünf bis sechs Stun-
den, am Nachmittag bereitet sie für ein 
bis zwei Stunden den Unterricht zu 
Hause vor. 
 
L kann für alle Tage, an denen sie auch 
nur geringfügig im Homeoffice tätig 
wurde, die Pauschale von 6 EUR abset-
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zen (höchstens 1.260 EUR im Jahr). Zu-
sätzlich erhält sie für die Fahrten zur 
Schule die Entfernungspauschale. 

 
Werden für die Wohnung, in der sich das 
Homeoffice befindet, Unterkunftskosten im 
Rahmen einer doppelten Haushaltsfüh-
rung abgezogen, ist die Tagespauschale 
nicht anzusetzen. Aber: Wird der monat-
liche Grenzbetrag von 1.000 EUR für die 
Unterkunftskosten überschritten, lassen 
sich nicht mehr sämtliche Aufwendungen 
abziehen und die Tagespauschale ist an-
zuwenden.  
 
Beachten Sie: Die Pauschale ist unter den 
weiteren Voraussetzungen auch zu be-
rücksichtigen, wenn die betriebliche oder 
berufliche Tätigkeit im eigenen (Fami-
lien-) Haushalt ausgeübt wird. 
 
Quelle: BMF-Schreiben vom 15.8.2023, Az. IV C 6 - S 
2145/19/10006 :027, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
236925 

Wachstumschancengesetz: Regie-
rungsentwurf liegt nun (endlich) vor 
 
Schon kurz nach der Sommerpause gab es 
wieder Streit in der Ampel-Koalition. 
Diesmal ging es um das „Gesetz zur Stär-
kung von Wachstumschancen, Investitio-
nen und Innovation sowie Steuervereinfa-
chung und Steuerfairness (Wachstums-
chancengesetz)“. So wurde der Regie-
rungsentwurf von Bundesfamilienministe-
rin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) zu-
nächst blockiert. Sie forderte größere Mittel 
für die Kindergrundsicherung. Nachdem 
hier Einigung erzielt wurde, konnte der Re-
gierungsentwurf dann doch (verspätet) 
vorgelegt werden. 

Der Entwurf enthält auf 287 Seiten (!) zahl-
reiche (steuerliche) Änderungen, die 
auszugsweise vorgestellt werden. 
 
Investitionen in den Klimaschutz 
 
Durch das eigenständige „Klimaschutz-
Investitionsprämiengesetz“ soll die 
Transformation der Wirtschaft insbeson-
dere in Richtung von mehr Klimaschutz ge-
fördert werden – und zwar durch eine In-
vestitionsprämie (im Koalitionsvertrag als 
„Superabschreibung“ bezeichnet).  
 
Anspruchsberechtigt sollen Steuerpflich-
tige i. S. des Einkommen- und Körper-
schaftsteuergesetzes (EStG und KStG) 
sein, soweit sie steuerpflichtige Ein-
künfte aus Land- und Forstwirtschaft, 
Gewerbebetrieb oder selbstständiger 
Arbeit erzielen und nicht von der Besteue-
rung befreit sind. Bei gewerblichen Perso-
nengesellschaften soll die Mitunterneh-
merschaft anspruchsberechtigt sein.  
 
Begünstigt ist die Anschaffung oder Her-
stellung eines neuen abnutzbaren be-
weglichen Wirtschaftsguts des Anlage-
vermögens sowie Maßnahmen an einem 
bestehenden beweglichen abnutzbaren 
Wirtschaftsgut des Anlagevermögens 
(nachträgliche Anschaffungs-/Herstel-
lungskosten), wenn das Wirtschaftsgut in 
einem Einsparkonzept enthalten ist und 
dazu dient, die Energieeffizienz zu ver-
bessern. Nicht begünstigt: Investitionen in 
Kraft-Wärme-Kopplung oder Fern-
wärme.  
 
Die Investitionsprämie soll befristet gel-
ten. Konkret steht im Entwurf: Die Investi-
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tion ist begünstigt, wenn sie der Berech-
tigte nach dem 31.12.2023 (frühestens 
Datum des Tages der Gesetzesverkün-
dung) begonnen und vor dem 1.1.2030 
abgeschlossen hat. Nach 2029 abge-
schlossene Investitionen sind begünstigt, 
soweit vor dem 1.1.2030 Teilherstellungs-
kosten entstanden sind oder Anzahlungen 
auf Anschaffungskosten geleistet werden.  
 
Die Investitionsprämie kann nur bean-
sprucht werden, wenn die förderfähigen 
Aufwendungen mindestens 5.000 EUR 
betragen. Die Bemessungsgrundlage be-
zieht sich auf die im Förderzeitraum insge-
samt förderfähigen Aufwendungen und soll 
auf 200 Mio. EUR pro Anspruchsberech-
tigten für den gesamten Förderzeitraum 
begrenzt werden. 
 
Die Investitionsprämie beträgt 15 % der 
beantragten Bemessungsgrundlage. Bei 
einer maximal zulässigen Bemessungs-
grundlage (200 Mio. EUR) kann die Prämie 
somit höchstens 30 Mio. EUR betragen. 
 
Der elektronische Antrag auf Investiti-
onsprämie soll unabhängig von der Steu-
ererklärung beim Finanzamt gestellt wer-
den können. Zu beachten ist, dass die Be-
messungsgrundlage mindestens 10.000 
EUR betragen muss und jeder An-
spruchsberechtigte nach dem 31.12.2024 
und vor dem 1.1.2032 maximal vier An-
träge stellen kann. 
 
Innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Investitionsprämienbescheids 
soll die Prämie aus den Einnahmen an Ein-
kommensteuer (bei Steuerpflichtigen i. S.  
des Körperschaftsteuergesetzes aus den 

Einnahmen an Körperschaftsteuer) ausge-
zahlt werden. 
 
Merke: Die Investitionsprämie soll als er-
folgsneutrale Einnahme behandelt wer-
den. Bei Kapitalgesellschaften soll sie in 
der Gewinnrücklage erfasst werden. 
 
Ab dem Zeitpunkt der Festsetzung der 
Investitionsprämie sollen Abschreibun-
gen von den insoweit um die Investitions-
prämie geminderten Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten vorzunehmen sein. 
Folglich reduzieren sich die (gewinnmin-
dernden) Abschreibungen in den Folge-
jahren.  

 
Personengesellschaftsrechtsmoderni-
sierungsgesetz 
 
Ein (weiteres) Kernelement des Entwurfs 
ist die Anpassung der Abgabenordnung 
(AO) und anderer Steuergesetze an das 
Personengesellschaftsrechtsmodernisie-
rungsgesetz (MoPeG) vom 10.8.2021, das 
am 1.1.2024 in Kraft tritt. 
 
§ 14a AO soll eine Legaldefinition des 
Begriffs „Personenvereinigung“ enthal-
ten. Soweit in der AO und den Steuerge-
setzen Personenvereinigungen genannt 
werden, soll es sich abweichend vom Zi-
vilrecht wie bisher nur um Personenzu-
sammenschlüsse ohne Rechtspersönlich-
keit handeln. Unterschieden wird zwischen 
rechtsfähigen und nicht rechtsfähigen 
Personenvereinigungen. Eine nicht ab-
schließende Auflistung enthält § 14a  
Abs. 2 und 3 AO. 
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Merke: Zu den nicht rechtsfähigen Per-
sonenvereinigungen zählen insbeson-
dere die Bruchteilsgemeinschaften          
(§ 741 BGB), die Gütergemeinschaften 
(§ 1415 BGB) und die Erbengemein-
schaften (§ 2032 BGB). 

 
Auch bei der Bekanntgabe und der Ein-
spruchsbefugnis bei der gesonderten 
und einheitlichen Feststellung soll zwi-
schen rechtsfähigen und nicht rechtsfähi-
gen Personenvereinigungen unterschie-
den werden. Bei rechtsfähigen Perso-
nenvereinigungen sollen die Bescheide 
nicht mehr gegenüber einem Empfangsbe-
vollmächtigten, sondern gegenüber der 
rechtsfähigen Personenvereinigung be-
kannt gegeben werden. 
 
Option zur Körperschaftsteuer 
 
Nach § 1a KStG können Personenhan-
dels- und Partnerschaftsgesellschaften 
im ertragsteuerlichen Bereich wie Kör-
perschaften behandelt werden.  
 
Durch diverse Änderungen möchte die 
Bundesregierung die Option attraktiver 
machen. Beispielsweise sollen nunmehr 
alle Personengesellschaften zur Körper-
schaftsbesteuerung optieren können. 
 
Rentenbesteuerung 
 
Der steuerpflichtige Teil der Rente aus 
einer Basisversorgung beträgt bei einem 
Rentenbeginn im Jahr 2005 oder früher 50 
%. Der Besteuerungsanteil wird für jeden 
neuen Rentnerjahrgang sukzessive erhöht. 
Bisher wären Renten ab 2040 (Jahr des 
Rentenbeginns) zu 100 % zu berücksich-
tigen.  

Nun soll der Anstieg des Besteuerungs-
anteils für jeden neuen Renteneintrittsjahr-
gang ab 2023 auf einen halben Prozent-
punkt jährlich reduziert werden (für 2023 
nur 82,5 % anstatt 83 %). 100 % gelten 
dann erstmals für 2058. 
 
Weitere Änderungen in Kürze 
 
Ab 2024 soll eine Freigrenze für Einnah-
men aus Vermietung und Verpachtung 
gelten. Einnahmen i. S. des § 21 Abs. 1 
EStG sollen steuerfrei sein, wenn die 
Summe dieser Einnahmen im Veranla-
gungszeitraum insgesamt weniger als 
1.000 EUR betragen hat. Die Einnahmen 
sollen aber auf Antrag steuerpflichtig 
bleiben, wenn die Ausgaben höher sind. 
 
Geschenke an Geschäftspartner und 
Kunden sind nur dann steuermindernde 
Betriebsausgaben, wenn eine Grenze ein-
gehalten wird. Diese soll ab 2024 von 35 
EUR auf 50 EUR erhöht werden. 
 
Die Grenze für eine Sofortabschreibung 
von geringwertigen Wirtschaftsgütern 
soll von 800 EUR auf 1.000 EUR erhöht 
werden. Für Sammelposten (Erhöhung 
der Grenze von 1.000 EUR auf 5.000 EUR) 
soll die Auflösungsdauer um zwei auf drei 
Jahre reduziert werden. Dies soll für Wirt-
schaftsgüter gelten, die nach 2023 ange-
schafft, hergestellt oder in das Betriebsver-
mögen eingelegt werden. 
 
Auch interessant: Anhebung der Sonder-
abschreibung (§ 7g EStG) für Betriebe, 
die die Gewinngrenze von 200.000 EUR im 
Jahr vor der Investition nicht überschreiten, 
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von 20 % auf 50 % der Investitionskos-
ten für nach 2023 angeschaffte oder her-
gestellte bewegliche Wirtschaftsgüter. 
 
Verpflegungsmehraufwand: Anhebung 
der Pauschalen ab 2024 von 28 EUR auf 
30 EUR und von 14 EUR auf 15 EUR. 
 
Bei einer Betriebsveranstaltung liegt 
kein Arbeitslohn vor, wenn die Zuwendung 
den Freibetrag von 110 EUR (ab 2024: 150 
EUR) nicht übersteigt. 
 
Die Freigrenze für private Veräuße-
rungsgeschäfte soll ab 2024 um 400 EUR 
auf 1.000 EUR erhöht werden.  
 
Ebenfalls geplant:  

· Befristete Wiedereinführung der 
degressiven Abschreibung für 
bewegliche Wirtschaftsgüter 
und befristete Einführung einer 
degressiven Abschreibung für 
Wohngebäude. 

· Anhebung der Grenze für die 
Buchführungspflicht bestimm-
ter Steuerpflichtiger und der 
Grenze für die umsatzsteuerli-
che Ist-Besteuerung. 

· Erhöhung des Schwellenwerts zur 
Befreiung von der Abgabe von 
vierteljährlichen Umsatzsteuer-
Voranmeldungen von 1.000 
EUR auf 2.000 EUR. 

· Verbesserung des Verlustab-
zugs. 

· Änderungen bei der Thesaurie-
rungsbegünstigung (§ 34a 
EStG) und der Zinsschranke. 

 

Quelle: Gesetz zur Stärkung von Wachstumschan-
cen, Investitionen und Innovation sowie Steuerverein-
fachung und Steuerfairness (Wachstumschancenge-
setz), Regierungsentwurf, Bearbeitungsstand: 
29.8.2023 
 

Für Unternehmer 
Broschüre mit Steuertipps für Exis-
tenzgründer 
 
Das Finanzministerium Nordrhein-Westfa-
len hat seine Broschüre mit Steuertipps 
für Existenzgründer aktualisiert (Stand: 
April 2023). Die 72-seitige Broschüre (un-
ter www.iww.de/s6252) enthält z. B. Infor-
mationen zum Gründungszuschuss und 
zeigt, wie eine umsatzsteuerliche Rech-
nung aussehen muss.  

Umsatzsteuer: FAQ zu Photovoltaik-
anlagen 
 
Das Bundesfinanzministerium hat seinen 
Fragen-Antworten-Katalog (FAQ) zum 
Nullsteuersatz für die Lieferungen von 
Solarmodulen an den Betreiber einer 
Photovoltaikanlage mit Wirkung ab 
1.1.2023 erneut aktualisiert (Stand: 
23.6.2023, unter www.iww.de/s7492).  
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Für GmbH-Gesellschafter 
EU-Standards zur Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung 
 
Am 31.7.2023 hat die EU-Kommission das 
erste vollständige sektorunabhängige 
Set von Nachhaltigkeitsberichterstat-
tungsstandards veröffentlicht (= Euro-
pean Sustainability Reporting Standards, 
kurz: ESRS). Das Set besteht aus zwei all-
gemeinen Standards, die übergreifend für 
die Erstellung der Nachhaltigkeitsberichte 
anzuwenden sind und zehn thematischen 
Standards, die den drei Bereichen der 
Nachhaltigkeit „Umwelt“, „Soziales“ und 
„Governance“ zugeordnet sind.  
 
Hintergrund 
 
Nach § 289d Handelsgesetzbuch (HGB) 
haben die gegenwärtig zur nichtfinanzi-
ellen (Konzern-)Berichterstattung ver-
pflichteten Unternehmen ein Wahlrecht: 
Sie können ein oder mehrere nationale, eu-
ropäische oder internationale Rahmen-
werke zur Erstellung des nichtfinanziellen 
Berichts nutzen oder hierauf verzichten 
(mit Begründungszwang). Im Unterschied 
dazu sind die bislang zur nichtfinanziellen 
Berichterstattung verpflichteten  
(Mutter-)Unternehmen, die 
 

· große Kapitalgesellschaften 
i. S. des § 267 Abs. 3 HGB sind und 
zugleich  

· eine Kapitalmarktorientierung 
i. S. des § 264d HGB aufweisen so-
wie  

· im Jahresdurchschnitt mehr als 500 
beschäftigte Arbeitnehmer haben, 

 
zur Beachtung der ESRS bei Erstellung ih-
rer Nachhaltigkeitsberichte bereits für das 
am oder nach dem 1.1.2024 beginnende 
Geschäftsjahr verpflichtet. 
 
Für ab 2025 beginnende Geschäftsjahre 
ist das Set an ESRS dann von allen ande-
ren (ebenfalls zur Nachhaltigkeitsberichter-
stattung verpflichteten) großen Kapital- 
und großen Personengesellschaften 
i. S. des § 264a HGB anzuwenden. 
 
Darüber hinaus erlangen die ESRS eine 
mittelbare Bedeutung auch für die weite-
ren zukünftig zur Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung verpflichteten Unterneh-
men. Hierbei handelt es sich um: 
 
Gruppe 1: Kleine und mittelgroße kapi-
talmarktorientierte Kapitalgesellschaf-
ten (ausgenommen: Kleinst-Gesellschaf-
ten sowie nicht komplexe Kreditinstitute 
und firmeneigene Versicherungsunterneh-
men). Hier muss die erstmalige Erstellung 
eines Nachhaltigkeitsberichts grundsätz-
lich für die ab dem 1.1.2026 beginnenden 
Geschäftsjahre erfolgen.  
 
Beachten Sie: Es besteht die Möglichkeit 
der Verschiebung der erstmaligen Erstel-
lung eines Nachhaltigkeitsberichts auf die 
ab dem 1.1.2028 beginnenden Ge-
schäftsjahre bei entsprechender kurzer 
Begründung im Lagebericht. 
 
Gruppe 2: Außerhalb der EU ansässige 
Drittstaat-Unternehmen, wenn sie in den 
beiden letzten aufeinander folgenden Ge-
schäftsjahren in der EU Nettoumsatzerlöse 
von jeweils mehr als 150 Mio. EUR erzielt 
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haben und in der EU ein großes Tochter-
unternehmen (TU), oder ein kleines oder 
mittelgroßes kapitalmarktorientiertes TU 
beherrschen oder bei Fehlen eines solchen 
TU eine in der EU belegene Zweignieder-
lassung mit einem Nettoumsatz von mehr 
als 40 Mio. EUR haben. Hier ist ein konso-
lidierter Nachhaltigkeitsbericht für ab 
dem 1.1.2028 beginnende Geschäfts-
jahre zu erstellen. 
 
Merke: Für diese beiden Gruppen sollen 
jeweils eigene Sets von Standards zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung bis zum 
30.6.2024 erlassen werden. Die Unter-
nehmen können dann das jetzt vorlie-
gende allgemeine Standard-Set verwen-
den oder die noch zu erlassenden spezi-
ellen Standards für die jeweilige Gruppe. 

 
Quelle: Das vollständige Set der ESRS (veröffentlicht 
als Annex 1 to the Commission Delegated Regulation 
supplementing Directive 2013/34/EU as regards 
sustainability reporting standards) ist abrufbar unter 
www.iww.de/s8544. 
 

Für Arbeitnehmer 
Dienstreise: Keine pauschalen Kilo-
metersätze für Fahrten mit dem Fahr-
rad 
 
Benutzen Arbeitnehmer für Fahrten zur 
ersten Tätigkeitsstätte ihr Fahrrad, kön-
nen sie die Entfernungspauschale anset-
zen. Die Bundesregierung hat nun aber 
ausgeführt, dass es bei Fahrten anlässlich 
einer beruflich veranlassten Auswärts-
tätigkeit keine pauschalen Kilometers-
ätze (0,30 EUR je gefahrenen Kilometer) 
gibt.  

Die Begründung leuchtet ein. Denn nach § 
9 Abs. 1 S. 3 Nr. 4a S. 2 Einkommensteu-
ergesetz ist anstelle der tatsächlichen 
Fahrtkosten nur dann eine Dienstreise-
pauschale vorgesehen, wenn diese im 
Bundesreisekostengesetz (BRKG) zu 
finden ist. In § 5 BRKG sind Pauschalen 
aber nur für die Benutzung eines Kraft-
wagens oder ein anderes motorbetrie-
benes Fahrzeug vorgesehen. 
 
Für Dienstreisen mit einem privaten Fahr-
rad können somit nur die entstandenen 
Fahrtkosten über den anhand der tat-
sächlichen Aufwendungen ermittelten 
persönlichen Kilometersatz als Wer-
bungskosten geltend gemacht werden.  
 
Quelle: BT-Drs. 20/7889, S. 20 f. vom 28.7.2023 

 

Haftungsausschluss 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach bestem 
Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die 
Komplexität und der ständige Wandel der 
Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung 
und Gewähr auszuschließen. Das Rundschrei-
ben ersetzt nicht die individuelle persönliche Be-
ratung. 
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Wir beraten Sie gerne weiter! 
 
DIESER BEITRAG ENTHÄLT ALLGE-
MEINE HINWEISE UND IST NICHT 
DAZU BESTIMMT, KONKRETE LÖ-
SUNGEN FÜR UNSERE MANDANTEN 
ODER INTERESSENTEN ZU BIETEN.                                                           
BITTE KONTAKTIEREN SIE UNSERE 
NACHFOLGENDEN ANSPRECH-
PARTNER, UM EINE FÜR IHR UN-
TERNEHMEN ZUGESCHNITTENE 
LÖSUNG ZU ERFAHREN.  
 
 
 
 
Claus Hoffmann 
PARTNER, WP/STB/FBISTR 
C.HOFFMANN@MECKLENBURG-
HOFFMANN.DE 
TEL. 0211-610790-31 
 
 
Beate Wagner 
PARTNERIN, STB 
B.WAGNER@MECKLENBURG-
HOFFMANN.DE 
TEL. 0211-610790-36  

 
 
 


